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Unterweisung
Hubarbeitsbühnen/Gerüste
	



· Gültige Prüfbescheinigung der Arbeitsbühne vorhanden

· Arbeitsbühne darf nur von Personen älter als 18 Jahre bedient werden

· Bühne/Gerüst standsicher aufstellen

· Arbeitsplatz absichern, wenn die Bühne im öffentlichen Verkehr mehr als 4,50 m über den Boden abgesenkt wird

· Bei Arbeiten im öffentlichen Straßenverkehr Warnblinklichter einschalten

· Arbeiten im Bereich von elektrischen Freileitungen nur mit schutzisolierten Bühnen durchführen - Abstände je nach Spannungen beachten

· Beim Umsetzen der Bühne Arbeitsplattform verlassen, es sei denn, die Bühne ist ausdrücklich zugelassen für den Fahrbetrieb von der Arbeitsplattform aus

· Gerüste regelmäßig überprüfen - defekte Gerüste nicht mehr einsetzen

· Seitenschutz vorsehen, wenn Gerüstbelag mehr als 2m über dem Boden. Wenn Abstand Gerüstbelag zu Bauwerk > 30 cm, muss auch Seitenschutz an der Innenseite vorgesehen werden

· Standplatzhöhe bei Fahrgerüsten max. 12 m in Gebäuden bzw. 8 m außerhalb von Gebäuden

· Bei starkem Wind und bei Beendigung der Arbeiten sind Fahrgerüste und Arbeitsbühnen besonders zu sichern

· Ab 30 m Höhe keinen Selbstfahrer einsetzen
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